
	

Checkliste	zur	Beantragung	von	Fördermitteln	aus	dem	Osnabrücker	
Begrünungsprogramm	„Grün	statt	Grau“	

Einen	Antrag	sollten	Sie	nur	dann	stellen,	wenn	Sie	alles	mit	„Ja“	beantworten	können.	

1. 	 Ja	 Nein	

Ich	bin	Gebäudeeigentümer,	Flächeneigentümer	oder	Erbbauberechtigter.	 	

Ich	möchte	eine	Dachbegrünung,	eine	Fassadenbegrünung	oder	eine	
Entsiegelung	mit	Begrünung	herstellen	und	habe	mit	dem	Vorhaben	noch	nicht	
begonnen.	

	 	

Das	Gebäude	oder	die	Fläche	liegt	im	Stadtgebiet	Osnabrück	und	ist	nach	
Baurecht	nicht	dem	Außenbereich	zuzuordnen	(d.h.	es	handelt	sich	
beispielsweise	nicht	um	eine	alleingelegene	Hofstelle	im	Grünen).	

	 	

Die	Umsetzung	des	Vorhabens	ist	freiwillig,	es	gibt	keine	rechtlichen	Vorgaben,	
die	mich	dazu	anhalten,	wie	etwa	eine	Festsetzung	im	Bebauungsplan	oder	
Auflagen.	

		 	

Die	Kosten	für	die	Begrünungsmaßnahme	belaufen	sich	auf	mind.	500	Euro.	 	 	

Insofern	es	sich	um	eine	Dachbegrünung	handelt:	
- es	sollen	mind.	20	m²	begrünt	werden,	
- die	geplante	Substratschichtdicke	(der	Aufbau)	beträgt	mind.	10	cm,	
- ich	habe	mich	versichert,	dass	die	zu	begrünende	Dachfläche	über	eine	

ausreichende	Lastreserve	verfügt	und	die	Statik	meines	Gebäudes	nicht	
gefährdet	ist.	

	 	

Insofern	es	sich	um	eine	Entsiegelung	handelt:	mind.	die	Hälfte	der	entsiegelten	
Fläche	bleibt	unversiegelt.	 	 	

Insofern	es	sich	um	eine	Fassadenbegrünung	handelt:	
- die	geplante	Fassadenbegrünung	ist	großflächig	angelegt,	
- ich	habe	mich	zu	der	Thematik	„Brandschutz	und	Fassadenbegrünung“	

ausreichend	informiert.	

		 		

Ich	habe	eine	Kostenschätzung	/	einen	Kostenvoranschlag	einer	Fachfirma	
(alternativ	eine	Kostenaufstellung	der	Materialkosten	bei	Maßnahmen,	die	in	
Eigenleistung	durchgeführt	werden	sollen).	

	 	

Ich	kann	die	Begrünungsmaßnahme	innerhalb	von	9	Monaten	nach	Bewilligung	
vollständig	umsetzen	und	abrechnen.	 		 	

Ich	habe	ausreichend	finanzielle	Mittel,	um	den	Eigenanteil	zu	leisten	und	den	
Förderanteil	auszulegen,	bis	die	Auszahlung	der	Förderung	erfolgt.	 	 	

Insofern	es	sich	um	einen	Zusammenschluss	von	Antragsstellern	handelt:	
Der	Hauptansprechpartner	soll	von	den	weiteren	Antragstellern	eine	Vollmacht	
erhalten,	um	diese	in	der	Abwicklung	des	Förderverfahrens	mit	der	Stadt	zu	
vertreten.	Die	Vollmacht(en)	liegt/liegen	mir	vor.	

		 		

	


